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Artikel 2 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 

Düsseldorf, den 18. Dezember 2012 

Die Landesregierung 
Nordrhein -Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

(L. S.) 
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Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 

Barbara S t e f f e n s 

- Gv. NRW. 2012 S. 671 

Gesetz 
zur Änderung des Hochschulgesetzes 

und des Kunsthochschulgesetzes 
Vom 18. Dezember 2012 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz zur Änderung 
des Hochschulgesetzes und des Kunsthochschulgesetzes 

Artikel 1 
Änderungen des Hochschulgesetzes 

Dem § 48 Absatz 1 Hochschulgesetz vom 31. Oktober 
2006 (Gv. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 31. Januar 2012 (Gv. NRW. S. 90), wird 
folgender Satz angefügt: 

"Minderjährige erlangen mit der Einschreibung die 
Befugnis, im Rahmen ihres Studiums alle verwaltungs
rechtlichen Handlungen vorzunehmen; dies gilt auch für 
die Nutzung von Medien und Angeboten der Hochschule 
nach § 3." 

Artikel 2 
Änderungen des Kunsthochschulgesetzes 

Dem § 40 Absatz 1 Kunsthochschulgesetz vom 13. März 
2008 (GV. NRW. S. 195), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 31. Januar 2012 (Gv. NRW. S. 90), wird 
folgender Satz angefügt: 

"Minderjährige erlangen mit der Einschreibung die 
Befugnis, im Rahmen ihres Studiums alle verwaltungs
rechtlichen Handlungen vorzunehmen; dies gilt auch für 
die Nutzung von Medien und Angeboten der Hochschule 
nach § 3." 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 18. Dezember 2012 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein -Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

Sylvia L öhr man n 
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Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

Svenja Sc h u 1 z e 

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport 

Ute Sc h ä f er 

- GV. NRW. 2012 S. 672 

Zweites Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über die Justiz 

im Land Nordrhein-Westfalen 
Vom 18. Dezember 2012 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Zweites Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über die Justiz 

im Land Nordrhein-Westfalen 

Artikel 1 
Im Justizgesetz Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 
2010 (GV. NRW. S. 30), zuletzt geändert durch Artikel 10 
des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (Gv. NRW. S. 474), 
wird die Anlage zu § 124 Absatz 2 wie folgt geändert: 

1. Nummer 2.1 wird wie folgt gefasst: 

,,2.1 Entscheidung über den Antrag auf 
Bewilligung des laufenden 
Bezugs von Abdrucken (§ 882 g der 
Zivilprozessordn ung)" 

2. Nummer 2.2 wird wie folgt gefasst: 

,,2.2 Erteilung von Abdrucken 
(§§ 882 b, 882 g der Zivilprozess
ordnung) 

525 Euro 

0,50 Euro 

je 
Eintragung, 

Anmerkung: 

Neben den Gebühren für die 
Erteilung von Abdrucken 

mindestens 17 
Euro 

werden die Dokumentenpau-
schale und die Datenträgerpau-
schale nicht erhoben." 

3. Nach Nummer 2.2 wird folgende Nummer 2.3 ange
fügt: 

,,2.3 Einsicht in das Schuldnerverzeichnis 4,50 Euro 
(§ 882 f der Zivilprozessordnung) je 
übermitteltem Datensatz 

Anmerkung: 

Die Gebühr entsteht auch, wenn die Informa
tion übermittelt wird, dass für den Schuldner 
kein Eintrag verzeichnet ist (Negativauskunft). 
Die Gebühr entsteht nicht im Fall einer Selbst
auskunft." 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. Auf die 
Bewilligung des laufenden Bezugs und die Erteilung von 
Abdrucken aus dem Schuldnerverzeichnis nach § 915 der 
Zivilprozessordnung in der bis zum 31. Dezember 2012 
geltenden Fassung, das gemäß § 39 Nummer 5 des Geset
zes betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung 
fortgeführt wird, bleibt die Anlage zu § 124 Absatz 2 in 
der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Fassung wei
terhin anwendbar. 
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Düsseldorf, den 18. Dezember 2012 

(L. S.) 
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Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

Der Finanzminister 

Dr. N orbert Wal t e r - Bor j ans 

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk 

Garrelt D u i n 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä ger 

Der Justizminister 

Thomas K u t s c hat y 

- Gy. NRW. 2012 S. 672 

Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über Rentengüter 

Vom 18. Dezember 2012 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über Rentengüter 

Artikel 1 
In § 6 des Gesetzes über Rentengüter vom 27. Juni 1890 
(PrGS. S. 209, PrGS. NRW. S. 104), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (Gy. NRW. 
S. 379), wird die Angabe ,,2012" durch die Angabe 
,,2022" ersetzt. 

Artikel 2 
Dieses Gesetz tritt am 31. Dezember 2012 in Kraft. 

Düsseldorf, den 18. Dezember 2012 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein -Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä ger 

Der Justizminister 

Thomas K u t s c hat y 

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 

Johannes Remmel 

- Gy. NRW. 2012 S. 673 

7102 
Gesetz 

zur Förderung des Mittelstandes 
in Nordrhein-Westfalen 

(Mittelstands förderungs gesetz) 
Vom 18. Dezember 2012 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Förderung des Mittelstandes in 

Nordrhein -Westfalen (Mittelstandsförderungsgesetz) 

Teil 1 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Grundsätze 

(1) Selbstständigkeit und Unternehmertum in der mit
telständischen Wirtschaft des Landes sind zentrale 
Garanten für Wohlstand, Wachstum und Beschäftigung. 
Mittelständische Unternehmen und die Freien Berufe 
sowie die dort Beschäftigten leisten einen wichtigen Bei
trag zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ent
wicklung des Landes. 

(2) Deshalb ist die Förderung und Stärkung des Mittel
standes und der Freien Berufe im fairen Leistungswett
bewerb Aufgabe der Landespolitik (Artikel 28 Verfassung 
für das Land Nordrhein-Westfalen). Sie orientiert sich 
dabei an den Grundsätzen der Sozialen Marktwirtschaft, 
um Wettbewerbs fähigkeit und Leistungskraft des Mittel
standes zu sichern. Nachhaltigkeit und Ressourceneffizi
enz sind ebenfalls wesentliche Grundsätze bei der Förde
rung des Mittelstandes. Dabei gilt es, die Interessen von 
kleinen und mittleren Unternehmen einerseits und Groß
unternehmen andererseits ausgewogen zu berücksichti
gen. 

(3) Für die gedeihliche Entwicklung der mittelständi
schen Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen ist eine Wirt
schaftspolitik, die einen auf Langfristigkeit angelegten, 
verlässlichen und nachhaltigen ordnungspolitischen 
Rahmen schafft, von grundlegender Bedeutung. 

Dazu gehören insbesondere 

1. der Abbau und die Verhinderung von Marktzutritts
schranken sowie die Bekämpfung des Missbrauchs 
einer marktbeherrschenden Stellung und überlegener 
Marktrnacht, um die Erfolgschancen mittelständi
scher Unternehmen im Leistungswettbewerb zu 
geWährleisten sowie 

2. die Stärkung der Haftung im unternehmerischen 
Entscheidungskalkül; Entscheidungsträger müssen 
auch die Folgen ihre Entscheidung verantworten. 

§2 
Ziele 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, die Vielfalt und Leis
tungskraft der mittelständischen Wirtschaft in Nord
rhein-Westfalen zu erhalten und zu stärken, deren Ent
faltungsmöglichkeiten in der Sozialen Marktwirtschaft 
zu sichern, zu fairem Wettbewerb beizutragen und die 
Fähigkeit des Mittelstandes zur Schaffung und Sicherung 
von Arbeits- und Ausbildungsplätzen zu steigern. 

(2) Dies soll insbesondere erreicht werden durch 

1. die Weiterentwicklung mittelstandsfreundlicher Rah
menbedingungen in Gesetzgebung und Verwaltung 
des Landes, 

2. das Bemühen um freiwillige mittelstandsorientierte 
Selbstverpflichtungen der Kommunen im Lande, 

3. weiteren Bürokratieabbau vor allem durch die Nutzung 
elektronischer Verfahren sowie weiterer Rechtsverein
fachung für den Mittelstand und die Freien Berufe, 

4. Einflussnahme auf mittelstandsrelevante Vorhaben 
des Bundes und der EU im Rahmen der geltenden 
Gesetze, 
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